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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Auer und Kollegen vom...128.9.1992, Zl. 3524/J-NR/92, 

"Anhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

fUr nicht zugelassene landwirtschaftliche Anhänger" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Haben Sie bereits Maßnahmen getroffen, 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 10 
nicht zugelassenen landwirtschaftlichen 
zu lassen 7" 

um eine Erhöhung der 
km/h auf 25 km/h bei 
Anhängern begutachten 

Zur Frage der Anhebung der zUlässigen Höchstgeschwindigkeit 

fUr nicht zugelassene landwirtschaftliche Anhänger haben Ver­

treter meines Ressorts im FrUhjahr 1992 erste Gespr~che mit 

Vertretern der Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-

kammern, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, der land­

wirtschaftlichen Fachschulen und anderen Institutionen ge­

fUhrt. Dabei ist man Ubereingekommen, daß eine Anhebung der 

Höchstgeschwindigkeit nur in Verbindung mit der Vorschreibung 

gewisser technischer Mindestanforderungen (Bremsen, Beleuch­

tung) erfolgen kann. Die Vertreter der Landwirtschaft haben es 

Ubernommen, dem Ministerium diesbezUgliche Vorschläge zu un­

terbreiten. Dies ist bislang aber noch nicht erfolgt, sodaß 

noch kein Text fUr einen Entwurf einer Novelle erstellt werden 

konnte. 

Ich darf in diesem Zusammenhang aber darauf hinweisen, daß 

bereits heute Landwirte Anhänger mit entsprechender techni­

scher Ausstattung zum Verkehr zulassen und damit auch höhere 

FahrgeSChwindigkeiten ausnUtzen können. 
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Zu den Fraaen 2 und ~: 
'·Wenn ja, bis wann können Sie end~Uitige Ergebnisse bekannt­
geben '] 

Bis wann denken Sie, kann - bei einem posit,iven Begutachtungs­
ergebnis eine Novellierung der Kraftfahrgesetz-DurchfUh­
rungsverordnung (KDV) in Kraft treten ']" 

Nach Vorliegen der entsprechenden Vorschläge wird mein Mini­

sterium nach Konsultation eines begrenzten Kreises von Fach­

leuten einen Verordnungsentwurf erstellen und dem Begutach­

tungsverfahren zufUhren. Im Falle eines positiven Abschlusses 

des Begutachtungsverfahrens dauert es erfahrungsgemäß etwa 6 

Wochen, bis die Verordnung im Bundesgesetzblatt kundgemacht 

wird. 

Wie~ am 110. NOJ PmOlr1992 

Der Bundesminister 
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